
Vielen Dank für Ihr Interesse an der OV-Arbeit. 
Ist es doch nicht das Richtige für Sie? Unter 
www.pszh.ch/freiwillig finden Sie noch 
zahlreiche weitere Möglichkeiten für ein 
Engagement.  

Bei Fragen können Sie sich jederzeit melden.  

 

S
ta

n
d

 2
8

.1
1

.2
0

2
2

/
F

V
 O

V
 

 

 

 
f 

 

Pro Senectute Kanton Zürich 

Dienstleistungscenter Oberland 

Bahnhofstrasse 182 

8620 Wetzikon 

 

Tel. 058 451 53 40 

  

 Ortsvertretungsarbeit 
Fällanden 
Kurzbeschrieb 

Spendenkonto IBAN 

CH95 0900 0000 8007 9784 4 
dc.oberland@pszh.ch 

www.pszh.ch 

  

 



Ortsvertretung (OV) – was ist das?  

Die OV stellen die freiwillige Vertretung von Pro Senectute Kanton Zürich 

(PSZH) in den Gemeinden dar und unterstützen die lokale Altersarbeit vor 

Ort. Sie erkennen zusammen mit den zuständigen Dienstleistungs-centern 

Lücken in der Altersarbeit der jeweiligen Gemeinde und tragen dazu bei, dass 

diese im Rahmen des Gemeinwesens und unter Einbezug der älteren 

Bevölkerung geschlossen werden. Die konkreten Aufgaben variieren 

abhängig von dem bestehenden Altersangebot in der Gemeinde aber auch 

den Bedürfnissen der OV:  

 

– Gratulationen von Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen. 

– Organisieren von Veranstaltungen und Aktivitäten. 

– Mitwirken in Kommissionen, Arbeitsgruppen oder Projektgruppen.  

– Vernetzen mit Behörden, Kirchen, Kommissionen, etc. 

– Unterstützung von PSZH bei der Herbstsammlung. 

 

Die OV-Arbeit ist etwas für Sie, wenn… 

– Sie Freude am Kontakt mit der älteren Bevölkerung haben.  

– Sie bereit sind, sich freiwillig zu engagieren.  

– Sie sich für PSZH und die Zusammenarbeit mit uns interessieren sowie 

unser Leitbild befürworten.  

– Sie Freude an der Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen an der 

Altersarbeit beteiligten Organisationen haben. 

– Sie 2 - 4 Stunden pro Woche Zeit aufwenden können. 

 

Was macht eine OV-Leitung genau? 

– Sie koordinieren die Tätigkeiten der OV und sorgen für regelmässigen 

Austausch innerhalb der OV sowie mit PSZH.  

– Sie führen OV-Mitglieder und Freiwillige der OV ein.  

– Sie übernehmen Verantwortung für die OV-Kasse. Das Führen dieser  

 können Sie delegieren (an Kassier oder Kassiererin).   

– Sie stellen sicher, dass die Leistungen gemäss Vorgaben erfasst werden.  

Entschädigung  

Die Mitarbeit in der OV erfolgt unentgeltlich. Auslagen werden jedoch 
vergütet. 

 

Rechte / Arbeitsinstrumente 

Die Mitglieder und Leitenden der OV haben Anrecht auf:  
 

– Wertschätzung: Spesenentschädigung, subsidiäre Versicherungs-

leistungen, kostenlose Teilnahme an bis zu vier Kursen aus unserem 

vielfältigen Kursprogramm für Freiwillige von PSZH 

(pszh.ch/freiwillig/kurse), Einladung zu Wertschätzungsanlässen, 

Austauschgefässe mit anderen OV.  

– Ansprechperson: Ein/e Mitarbeiter/in von PSZH ist jeder OV zugeteilt. Sie 

steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus stehen 

fachspezifische Mitarbeitende zur Verfügung, beispielsweise aus der 

Abteilung Marketing und Kommunikation.  

– Finanzielle Mittel: Spendengelder von PSZH fliessen zu einem Prozentsatz 

in die OV-Kassen, so dass diese Aktivitäten durchführen können. Sollte 

das Budget zu knapp sein, können zusätzliche Gelder vergeben werden.  

– Unterlagen und Formulare: Auf dem OV-Extranet sind jederzeit alle 

relevanten Dokumente abrufbar.  
 

Pflichten 

– Sorgfalt: Die Leitung und die Mitglieder der OV sind für eine getreue  
und sorgfältige Ausführung ihrer Aufgaben besorgt und unterstehen dem 
allgemeinen Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG).  

– Information: Bei schriftlichen Vereinbarungen und Leistungsverträgen 
mit inhaltlichen und finanziellen Verpflichtungen gegenüber Dritten, ist 
das Dienstleistungscenter vorgängig zu informieren.  

– Teilnahme: Die Teilnahme am einmaligen Einführungskurs sowie an den 
jährlichen Regio-Treffen und Zusammenkünften der OV-Leitenden sind 
für diese verbindlich.  


